
Kriterien für die Auszeichnung “Verdienstvoller Bürger”: 
 
Die zu ehrende Person muss langjährig hervorragende Leistungen für das Gemeinwohl in 
der Gemeinde Leubsdorf erbracht haben; dies bezieht sich auf Leistungen im  
 
 - sozialen Bereich 
 - Kinder- und Jugendarbeit 
 - Kommunalpolitik 
 - Vereinstätigkeit und Sport 
 - Ordnung und Sicherheit 
 - Umweltschutz und Kultur. 
 
Die Vorschläge können von Einzelpersonen, Vereinen, Parteien, Organisationen und von 
Religionsgemeinschaften eingereicht werden. 
Die Vorschläge sind formlos unter Angabe der Person und einer Begründung bei der 
Gemeindeverwaltung, jährlich bis Ende April, einzureichen. 
 
Über die Vorschläge, die zur Ehrung kommen, entscheidet der Gemeinderat auf Empfehlung 
des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher. 
 
In einem Jahr können maximal 5 Personen geehrt werden. Die Ehrung findet im Rahmen 
einer Gemeinderatssitzung oder einer Festveranstaltung statt. 
 
 
B ö r n e r 
Bürgermeister 
 


